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Sachverhalt
Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine 
Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des 
Haushaltsplans, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im 
Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der 
Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er 
ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft 
verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder 
begründet noch aufgehoben.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021. 
Finanzielle Auswirkungen
Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der 
Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Haushaltsrechtliche Auskwirkungen?

Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam finanzwirsam

a.) bei planmäßigen Ausgaben:

Deckung durch 
Planansatz in Höhe 
von: 0,00 €

Gesamtkosten: 00,00 €
im Produktsachkonto ( PSK 
):

00000.0000000
0

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben: Deckung erfolgt über: 
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Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen :

zusätzliche Kosten: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
2. folgende Mehreinnahmen: 
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €
im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Bemerkungen: im PSK 00000.00000000 
in Höhe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))
Nein
Ja für Jahr i.H.v.

Anlage/n
1 HaushaltsplanungNeuenkirchen (öffentlich)
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Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
  
Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom                   und nach 
Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:  

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird  
  
1. im Ergebnishaushalt auf  
 einen Gesamtbetrag der Erträge von 1.674.700  EUR 
 einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.023.500  EUR 
 ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von  0  EUR 
   
 
2. im Finanzhaushalt auf 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 1.530.900  EUR 
 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 1.862.600  EUR 

 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -331.700  EUR 
   
   

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 127.200  EUR 
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 102.200  EUR 
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 25.000  EUR 
   

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 153.000  EUR 

 
 

                                                        
1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
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§ 5 Hebesätze 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer  
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen   

(Grundsteuer A) auf 350 v. H. 
b)  für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf 380 v. H. 
  
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H. 

 
 

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,15 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 

 
 

§ 7 Wertgrenzen 
 

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 
10.000,00 EUR übersteigt. 
 

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit 
 

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt. 
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, 
analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. 
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. 
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb 
der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur 
Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden. 
 

 
 
 
Nachrichtliche Angaben:  
 
1. Zum Ergebnishaushalt  
 Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 785.690  EUR 
   
2. Zum Finanzhaushalt  
 Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 

beträgt voraussichtlich 835.326  EUR 
   
3. Zum Eigenkapital  
 Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 4.141.630,96  EUR 
   

 
 
 
 
Neverin, den      

Ort, Datum  Siegel Bürgermeister 
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Hinweis: 
 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom …………… angezeigt worden. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …………………….. erteilt / ist nicht erforderlich. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 

 
 

 
Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Bürgermeister 
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Vorbericht 
 

 

zum Haushaltsplan 

Neuenkirchen  
für das Haushaltsjahr 2021 
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1. Statistische Angaben 

 
Neuenkirchen ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird 
vom Amt Neverin, mit Sitz in der Gemeinde Neverin verwaltet. Die Gemeinde Neuenkirchen mit den Ortsteilen 
Neuenkirchen, Ihlenfeld, Luisenhof und Magdalenenhöh erstreckt sich über eine Fläche von 23,08 km². 

 
Entwicklung der Einwohnerzahlen 
 
 

- zum 31.12.2011 1.154  
- zum 31.12.2012  1.141  
- zum 31.12.2013 1.114  

- zum 31.12.2014 1.113  
- zum 31.12.2015 1.124  
- zum 31.12. 2016 1.107  

- zum 31.12.2017  1.114  
- zum 31.12.2018 1.118  
- zum 31.12.2019 1.127  
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2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024 

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen 

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der 
Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn: 

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen 
Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist, 

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 39 besteht. 

 

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge 

Lfd. 
Nr. 

 Jahr Jahresergebnis 
 

Jahresergebnis 
 

je Einwohner 

(in €) 

1 2 3 

1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge  

1.1. Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe  386.558,00  343,91  

1.2. 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016 42.558,29  38,44  

1.3. 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017 81.300,69  72,98  

1.4. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018 103.171,37  92,28  

1.5. 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019 239.073,99  212,13  

1.6. 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis) 2020 36.200  32,12  

2.  Ansatz des Haushaltsjahres 2021 0  0,00  

3. Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres  785.690,97  705,29  

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre 

4.1. 1. Haushaltsfolgejahr 2022 0  0,00  

4.2. 2. Haushaltsfolgejahr 2023 0  0,00  

4.3. 3. Haushaltsfolgejahr 2024 0  0,00  

5. Summe / Saldo zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes 

 785.690,97  697,15  

 
Ausgleich Ergebnishaushalt: 
 
Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik 
gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird. 
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2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 

  Jahr Saldo der 
laufenden Ein- und 

Aus-zahlungen 

planmäßige 
Tilgung von 
Investitions-

krediten 

In Haushalts-
folgejahre 

vorzutragende 
Beträge 

  

  (in €) 

1 2 3 4 

Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge 

Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in 
Summe 

  616.023  0  616.023  

5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016 38.560  0,00  38.560  

4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017 129.739   0,00   129.739  

3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018 146.081    0,00  146.081  

2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019 110.523,40    0,00  110.523  

1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) 2020  126.100   0,00  126.100  

Ansatz des Haushaltsjahres 2021  -331.700   0,00  -331.700  

Summe / Saldo zum Ende des 
Haushaltsjahres 

 835.326    0  835.326  

Ansätze der Haushaltsfolgejahre  

1. Haushaltsfolgejahr  2022 47.300   0,00  47.300  

2. Haushaltsfolgejahr  2023  77.900   0,00  77.900  

3. Haushaltsfolgejahr 2024  78.900   0,00  78.900  

Summe / Saldo zum Ende des 
Finanzplanungszeitraumes 

 
 1.039.426   0  1.039.426  

 
Ausgleich Finanzhaushalt: 
 

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik 

gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 39 besteht. 
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3.8. Entwicklung der Zinsen  

 

 Ergebnis 

2019 

Ansatz 

2020 

Ansatz 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

in € 

Erträge       

Zinsenerträge 0,00  0  0  0  0  0  

Gewinnanteile aus 
verbundenen Unternehmen 

und Beteiligungen 0,00  0  0  0  0  0  

Sonstige Finanzerträge 56,81  0  0  0  0  0  

Summe 56,81  0  0  0  0  0  

Aufwendungen       

Zinsaufwendungen 0,00  0  0  0  0  0  

Sonstige 

Finanzaufwendungen 0,00  100  100  100  100  100  

Summe 0,00  100  100  100  100  100  

Saldo 56,81  -100  -100  -100  -100  -100  

 

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 0  € sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. 
Die Zinserträge in Höhe von 0  € ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen 
Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG und den Festgeldanlagen. 
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Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle 
Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €. 
 
 

 
 

 

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme 
 

Investitionskosten 

Einzahlungen Auszahlungen 

 
Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt folgende Investitionen. Dazu 
zählen: 
- Umverlegung RW-Leitung Bienenweg 
- Anschaffung Anhänger Gemeindearbeiter 
- Anschaffung MZF FFw Neuenkirchen 
- Investitionszuschuss an den SV Jahn 
Der Sportverein Jahn ist ein zentraler Anlaufpunkt für alle Ortsteile in 
der Gemeinde. Teile der Anlage und Aufenthaltsräume wurden in den 
letzten Jahren erneuert. Die Ausstattung der Freianlagen ist zum 
größten Teil erneuerungsbedürftig. 
Der Verein ist ein wichtiger Identifikationsort für die Gemeinde und 
nimmt sowohl in kultureller Hinsicht als auch hinsichtlich der 
Außenwirkung eine zentrale Stellung in der Gemeinde ein. Gerade die 
Aufwertung der Freiräume in ländlichen Bereichen sind Möglichkeiten 
das Vereinsleben zu unterstützen. 
 
 

 
 
 
 
 

45.400 € 

 
 
 

20.000 € 
4.000 € 

68.200 € 
10.000 € 

 
 

4.3.2. Entwicklung Investitionskredite 
 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

in € 

Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

5. Kassenkredite 
 

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts. (KomDoppikEG M-V) 

 
 

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 

 
 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, 

wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind. 

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und 

Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der 

Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept 

beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden 

Leistungsfähigkeit einzubeziehen. 

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes 

Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). 

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Neuenkirchen eine Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit, 

die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. 
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7. Haushaltssicherungskonzept 

 
Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzept für die Neuenkirchen ist nicht erforderlich. 
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8. Erläuterungen zu einzelnen Produkten 

 
 
11104 Gremien 
 
Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen 
abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 9 
Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.  
 
 
 
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 
 
Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und 
Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ 
werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, wie z. 
Bsp. die Pachteinnahmen. 
 
 
Wohnungen 
 
Im Produkt 11401 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die 
BMV GmbH abgerechnet. 
 
 
11403 Gemeindearbeiter 
 
Ziel der Arbeit der Gemeindearbeiter ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller betreffenden Arbeiten im 
Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften. 
Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:  
- Grünflächenpflege,  
- Rasenmahd,   
- Unterhaltung der Spielplätze,  
- Straßenunterhaltung,  
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen, 
- Winterdienst,  
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,  
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,  
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik. 
 
 
12600 Brandschutz 

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für 
Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben 
des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet 
sicherzustellen. 
 
Die Neuenkirchen unterhält eine Feuerwehr mit Grundausstattung. 
 
28102 Kulturförderung 
 
Im Produkt 28102 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für die gemeindeeigenen 
Veranstaltungen abgebildet. 
 
 
36100 Fremde Kindertageseinrichtungen 
 
Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 
2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich 
die Gemeinden im Jahr 2020 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde haben in Höhe von 152,76 € je Monat. 
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54100 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung 
 
Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 10,27 km. Dabei handelt 
es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden 
Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen 
nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. 
In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die 
Straßennebenanlagen abgebildet. 
 
Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.: 
- Neuanstrich der Wartehäuschen, 
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken), 
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang, 
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen, 
- Ausbesserung der Gehwege,  
- Herrichten der Bankette, 
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde, 
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben, 
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,  
- Aufbringung der neuen Straßendecke, 
- Ausbesserung von Schlaglöchern, 
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen 
 
 
Straßenbeleuchtung 
 
In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der 
Straßenbeleuchtung abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen. 
 
Konzessionsabgaben 
 
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die 
eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen 
und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im 
Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. 
 
 
Winterdienst 
 
Die Gemeinde erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen des Winterdienstes. 
Diese Leistungen werden im Produkt 54100 abgerechnet. 
 
 
55203 Wasser- und Bodenverband 
 
Die Neuenkirchen ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und 
Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense“, „Untere Tollense/Mittlere Peene“ und „Landgraben“. Diese nehmen die 
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Neuenkirchen zu leistenden Verbandsbeiträge werden 
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.  
Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und 
Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. 
 
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen 
 
Im Produkt 57301 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet. 
 
 
61100 Steuern, allgemeine Umlagen 
 
Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und 
Umsatzsteuern sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage 
sowie die Kreis- und Amtsumlage. 
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Allg. Kapital-

rücklage

Zweck-

gebundene 

Kapital-

rücklage

Rücklage 

kommunaler 

Finanz-

ausgleich

sonst. zweck-

gebundene 

Ergebnis-

rücklagen

1. 

1.1. EK zum 31.12.2009 45.477,52 222.851,40 3.679.842,94 0,00 91.894,81 60.000,00 4.100.066,67

1.1. EK zum 31.12.2010 268.328,92 -228.758,04 3.642.783,00 30.270,71 375.570,03 0,00 4.088.194,62

1.2. EK zum 31.12.2011 39.570,88 84.126,46 3.595.538,21 103.485,27 0,00 0,00 3.822.720,82

1.3. EK zum 31.12.2012 123.697,34 167.468,24 3.591.959,17 123.490,79 0,00 0,00 4.006.615,54

1.4. EK zum 31.12.2013 295.748,58 0,00 3.533.085,37 82.158,23 0,00 0,00 3.910.992,18

1.5. EK zum 31.12.2014 295.748,58 90.394,51 3.536.174,37 104.933,67 0,00 0,00 4.027.251,13

1.6. EK zum 31.12.2015 295.748,58 0,00 3.536.174,37 77.738,91 0,00 0,00 3.909.661,86

1.7. EK zum 31.12.2016 295.707,11 42.558,29 3.622.560,27 100.416,61 0,00 0,00 4.061.242,28

1.8. EK zum 31.12.2017 384.251,62 81.300,69 3.622.560,27 123.790,89 0,00 0,00 4.211.903,47

1.9. EK zum 31.12.2018 429.115,19 103.171,37 3.622.941,09 148.483,72 0,00 0,00 4.303.711,37

1.10. EK zum 31.12.2019 510.415,88 239.073,99 3.622.941,09 170.983,72 0,00 0,00 4.543.414,68

1.11. EK zum 31.12.2020 749.489,87 36.200,00 3.622.941,09 0,00 0,00 0,00 4.408.630,96

2.
Entwicklung im Haushaltsjahr 

(Planung)
785.689,87 0,00 3.355.941,09 0,00 0,00 0,00 4.141.630,96

4.

4.1. 2022 785.689,87 0,00 3.355.941,09 212.983,72 0,00 0,00 4.354.614,68

4.2. 2023 785.689,87 0,00 3.355.941,09 285.583,72 0,00 0,00 4.427.214,68

4.3. 2024 785.689,87 0,00 3.355.941,09 359.183,72 0,00 0,00 4.500.814,68

5.
Bestand zum Ende des 

Finanzplanungszeitraumes
0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.814,68

Ansätze der Haushaltsfolgejahre

Entwicklung in Haushaltsvorjahren

Rücklagen

Lfd. 

Nr.

Jahres-

überschuss/J

ahres-

fehlbetrag

Eigenkapital zum 

Ende des 

Haushaltsjahres je 

EW

Eigenkapital zum 

Ende des 

Haushaltsjahres

Ergebnis-

vortrag ins 

Haushalts-

folgejahr

Seite 27 von 151



Stand zum 

Beginn des 

Haushalts-

jahres

Zuführungen 

im Haushalts-

jahr

Entnahmen 

im Haushalts-

jahr

Stand zum 

Endes des 

Haushalts-

jahres

Stand zum 

Beginn des 

Haushalts-

jahres

Zuführungen 

im Haushalts-

jahr

Entnahmen 

im Haushalts-

jahr

Stand zum 

Endes des 

Haushalts-

jahres

1. 

1.1. EK zum 31.12.2009 3.625.728,79 54.114,15 0,00 3.679.842,94 0,00

1.1. EK zum 31.12.2010 3.679.842,94 165.728,52 202.788,46 3.642.783,00 0,00 30.270,71 0,00 30.270,71

1.2. EK zum 31.12.2011 3.642.783,00 21.201,77 68.446,56 3.595.538,21 30.270,71 73.214,56 0,00 103.485,27

1.3. EK zum 31.12.2012 3.595.538,21 0,00 3.579,04 3.591.959,17 103.485,27 20.005,52 123.490,79

1.4. EK zum 31.12.2013 3.591.959,17 0,00 58.873,80 3.533.085,37 123.490,79 38.654,47 79.987,03 82.158,23

1.5. EK zum 31.12.2014 3.533.085,37 3.825,00 736,00 3.536.174,37 82.158,23 22.775,44 0,00 104.933,67

1.6. EK zum 31.12.2015 3.536.174,37 0,00 0,00 3.536.174,37 104.933,67 20.691,39 47.886,15 77.738,91

1.7. EK zum 31.12.2016 3.536.174,37 222.427,98 136.042,08 3.622.560,27 77.738,91 22.677,70 100.416,61

1.8. EK zum 31.12.2017 3.622.560,27 3.622.560,27 100.416,61 23.374,28 123.790,89

1.9. EK zum 31.12.2018 3.622.560,27 11.132,21 10.751,39 3.622.941,09 123.790,89 24.692,83 148.483,72

1.10. EK zum 31.12.2019 3.622.941,09 3.622.941,09 148.483,72 22.500,00 170.983,72

1.11. EK zum 31.12.2020 3.622.941,09 3.622.941,09 170.983,72 0,00 170.983,72

2.
Entwicklung im Haushaltsjahr 

(Planung) 3.622.941,09 267.000,00 3.355.941,09 170.983,72 81.800,00 81.800,00 170.983,72

2.1.
Stand zum Endes Haushaltsjahr 

je EW

4.

4.1. 2022 3.355.941,09 3.355.941,09 170.983,72 81.800,00 39.800,00 212.983,72

4.2. 2023 3.355.941,09 3.355.941,09 212.983,72 81.800,00 9.200,00 285.583,72

4.3. 2024 3.355.941,09 3.355.941,09 285.583,72 81.800,00 8.200,00 359.183,72

5.

Bestand zum Ende des 

Finanzplanungszeitraumes je 

EW

Allg. Kapitalrücklage Zweckgebundene Kapitalrücklagen

Entwicklung in Haushaltsvorjahren

Ansätze der Haushaltsfolgejahre

Lfd. 

Nr.

Seite 28 von 151



Stand zum 

Beginn des 

Haushalts-

jahres

Zuführungen 

im Haushalts-

jahr

Entnahmen 

im Haushalts-

jahr

Stand zum 

Endes des 

Haushalts-

jahres

Stand zum 

Beginn des 

Haushalts-

jahres

Zuführungen 

im Haushalts-

jahr

Entnahmen 

im Haushalts-

jahr

Stand zum 

Endes des 

Haushalts-

jahres

1. 

1.1. EK zum 31.12.2009 80.310,47 82.407,35 70.823,01 91.894,81 0,00 60.000,00 60.000,00

1.1. EK zum 31.12.2010 91.894,81 571.545,85 287.870,63 375.570,03 60.000,00 60.000,00 120.000,00 0,00

1.2. EK zum 31.12.2011 375.570,03 0,00 375.570,03 0,00 0,00 0,00

1.3. EK zum 31.12.2012 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. EK zum 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. EK zum 31.12.2014 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. EK zum 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. EK zum 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. EK zum 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. EK zum 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. EK zum 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11. EK zum 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Entwicklung im Haushaltsjahr 

(Planung) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.
Stand zum Endes Haushaltsjahr 

je EW

4.

4.1. 2022 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. 2024 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Bestand zum Ende des 

Finanzplanungszeitraumes je 

EW

Ansätze der Haushaltsfolgejahre

Lfd. 

Nr.

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen 

Finanzausgleich
sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Entwicklung in Haushaltsvorjahren
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Neuenkirchen  2021 
Teilhaushalt 3404 Finanzwirtschaft und Beteiligungen 

verantwortlich:  

136     

   

 
Investitionsübersicht 

Teilhaushalt: 3404  :  

Nr

. 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Ergebnisse 

bis 

einschließlich 

 

 

2019 

Ansätze 

einschl. 

Nachträge 

 

 

2020 

Ansatz 

 

 

 

 

2021 

Planung 

 

 

 

 

2022 

Planung 

 

 

 

 

2023 

Planung 

 

 

 

 

2024 

Planungsdaten 
der weiteren 

Haushaltsjahren 
bis zum 

Abschluss der 
Maßnahme 

Gesamtein-/  
-aus- 

zahlungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 

in € 
611000099 inv. SZW          
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 81.100 81.800 81.800 81.800 81.800 0 408.300 
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 81.100 81.800 81.800 81.800 81.800 0 408.300 

darunter: 

 

     

 

 mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits 
gebunden 0 0 0 0 0 

 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  0 0 0 0 

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen 0,00 81.100 81.800 81.800,00 81.800,00 81.800,00 0 408.300 
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Neuenkirchen  2021 
 

  
   

  145  

 
 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

Verpflichtungsermächtigungen 
(gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Planungsdaten 
2022 

Planungsdaten 
2023 

Planungsdaten 
2024 

Planungsdaten 
2025 

in € 

1 2 3 4 

im Haushaltsjahr 2018 0  - - - 

im Haushaltsjahr 2019 0  0  - - 

im Haushaltsjahr 2020 0  0  0  - 

im Haushaltsjahr 2021 0  0  0  0  

     

Summe 0  0  0  0  
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Neuenkirchen  2021 

 
 

  
   

  147  

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  Erläuterungen 

Nr. Art  
(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) 

Voraussichtlicher 

Stand zu Beginn 
2021 

Tilgung 

a) planmäßig 
b) Umschuldung 

c) außerplanmäßig 

Kreditaufnahmen 

a) Neuaufnahme 
b) Umschuldung 

Voraussichtlicher 

Stand zum Ende 
2021 

Kontonummer 

in €  

1 2 3 4  

1.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirt-

schaftlich gleichkommen 0,00  

a) 0   a) 0   

0  

311-319 

b) 0   b) 0  

c) 0    

1.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wirtschaftlich gleichkommen 0,00  

a) 0   a) 0   

0  

331-337 

b) 0   b) 0  

c) 0    

2.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen 
wirtschaftlich gleichkommen 0,00  

 

0  

321-329, 37431 

2.2 Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich 
gleichkommen 0,00  0  

338 

 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) 0,00   0  
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Neuenkirchen  2021 

 

  

   

  149  

 

 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Erläuterungen 

Nr. 
Art 

(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) 

Stand zu 

Beginn 2021 

Inanspruchnahme/ 

Auflösung 
Zuführung 

Stand zum  

Ende 2021 
Kontonummer 

in €  

1 2 3 4  

1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0  0  0  0  24 

2 Steuerrückstellungen 0  0  0  0  25 

3 Sonstige Rückstellungen 0  0  0  0  27-29 

4 Summe  0  0  0  0   
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